
 
Bürgermeisteramt 
 

  
 
 Schwäbisch Gmünd, 12.07.2022 
 Gemeinderatsdrucksache Nr. 134/2022 
 
 
 
 
 
Vorlage an 
 

 Verwaltungsausschuss/Eigenbetriebsausschuss/Bau- und 
Umweltausschuss/Betriebsausschuss für Stadtentwässe-
rung 

 

 zur Vorberatung  
 - öffentlich -  
   
 Gemeinderat  
 zur Beschlussfassung  
 - öffentlich -  
   

 

 

Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung von 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Schwäbisch Gmünd vom 07.07.2021 
hier: Fortschreibung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2022/2023 und 
Erhöhung der Schließtage 
 
Anlagen: 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Tageseinrichtungen für 

Kinder der Stadt Schwäbisch Gmünd vom 07.07.2021 
 

2. Gebührenverzeichnis der städtischen Kindertageseinrichtungen im Kindergartenjahr 
2022/2023 auf Basis der Landesempfehlung 2022/2023  
 

3. Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen 
Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 
2022/2023 
 

4. Benutzungsordnung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Schwäbisch Gmünd  
vom 01.09.2021  
 

 
 

 
 



 
- 2 - 

Beschlussantrag: 
 

1. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Kindertagesein-
richtungen der Stadt Schwäbisch Gmünd vom 07.07.2021 wird in der in  
Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen. Die Elternbeiträge werden laut neu-
gefasstem Gebührenverzeichnis (Anlage 2) fortgeschrieben. 
 

2. Die laut Benutzungsordnung vom 01.09.2021 unter „8.1. Ferien und Schließta-
ge“ festgelegte maximale Anzahl von 28 Schließtagen wird auf maximal 30 
Schließtage erhöht. 

 
 

Sachverhalt und Antragsbegründung: 
 
I. Fortschreibung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2022/23 
 
Unser Berechnungsmodell der Elternbeiträge 2021/2022 wurde in unserer Arbeitsgrup-
pe Kitas/Frühe Bildung (bestehend aus Vertretern der Fraktionen, Vertretern kirchlicher 
und freier Kindergartenträger sowie dem Gesamtelternbeirat) gemeinsam erarbeitet und 
vom Gemeinderat mit der Gemeinderatsdruckvorlage 105/2021 beschlossen. Ein Eck-
punkt des Beschlusses ist, dass die Landesempfehlung der Kommunalen Landesverbän-
de und der Kirchen für das Kindergartenjahr 2022/2023 angepasst und fortgeführt 
wird. 
 
Diese Empfehlungen umfassen die Beiträge für Kindergartenkinder (Ü3) sowie für die 
Betreuung unter Dreijährige (u3) und sehen vor, für besondere oder erweiterte Ange-
botsformen Sonderregelungen zu treffen. Mit dem Modell zur Zweit- bzw. Mehrkindre-
gelung besteht eine Regelung, die Familien finanziell entlastet. 
 
Weiter hat der Gemeinderat im letzten Jahr beschlossen im u3 Bereich 10 % unter der 
Landesempfehlung zu bleiben. Finanziert wurde diese Reduzierung durch die geringfü-
gige Erhöhung der Beiträge für den Ü3 Bereich. Diese Festlegungen sollen für die El-
ternbeiträge 2022/2023 unverändert bleiben. 
 
Die Erhöhung der Elternbeiträge auf Basis der neuen Landesempfehlung für 2022/2023 
beträgt 3,9 %. Es ergeben sich somit die in Anlage 2 neu berechneten Elternbeiträge für 
2022/2023. 
 
Vergleicht man die Elternbeiträge 2021/2022 mit den neu berechneten Elternbeiträge 
2022/2023 ergeben sich folgende Erhöhungen: 
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Zur Finanzierung von Kindergartenplätzen werden in den Kommunen in Baden-
Württemberg grundsätzlich Elternbeiträge zur teilweisen Deckung der entstehenden 
Kosten erhoben. Angestrebt wird rund 20 % der Betriebskosten mit Elternbeiträgen zu 
decken. Die Einnahmen aus Elternbeiträgen werden mit rund 17 % im Haushaltsjahr 
2022 kalkuliert.  
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Die geplante Finanzierung der Betriebskosten für die städtischen Einrichtungen setzt sich 
wie folgt zusammen: 
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Die Kommunen sind auf die Beitragseinnahmen entsprechend dieser Landesempfehlung 
angewiesen. Der Kommunale Zuschussbedarf liegt trotz dieser Gebühreneinnahmen 
derzeit in Schwäbisch Gmünd bei 13,81 Millionen für das Haushaltsjahr 2022.  
 
 

 
 
 
II. Tarifeinigung im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst 
 
Auch im Hinblick auf den wachsenden Fachkräftemangel haben die Vertreter der Verei-
nigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) gemeinsam mit den Gewerkschaf-
ten ver.di, dbb beamtenbund und tarifunion folgende Tarifeinigung für alle Beschäftigte 
im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst erzielt. 
 
Die wichtigsten Punkte der Tarifeinigung (Mindestlaufzeit bis 31.12.2026) sind: 
 
 Regenerationstage: Alle Beschäftigten erhalten ab diesem Jahr 2 Regerationstage 

zusätzlich. 
 SuE-Zulage: Ab 01.07.2022 erhalten Beschäftigte in den Entgeltgruppen S 2 bis S 

11a eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro. Diese Zulage kann auf Wunsch 
der Beschäftigten zu einem Teil in Freizeit umgewandelt werden. Maximal bis zu 2 
Arbeitstage pro Kalenderjahr kommen dann noch zu den 30 Urlaubs- und 2 Rege-
nerationstagen hinzu. 

 Anpassung der Stufenlaufzeit 
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 Für pädagogische Tätigkeiten im Ganztag sind Entgelteingruppierungen in S 8b und 
S 9 möglich 

 Zulage für Praxisanleiter in Höhe von 70,00 Euro  
 
Die Personaldecke ist in den Kindertageseinrichtungen schon seit geraumer Zeit bedingt 
durch Urlaube, Krankheiten, sofortige Beschäftigungsverbote, zeitverzögerte Wiederbe-
setzungen von Stellen und auch viele Fehlzeiten durch Erkrankungen an Covid äußerst 
knapp. In diesem Jahr mussten mehrfach Gruppen geschlossen werden, da die Auf-
sichtspflicht nicht mehr gewährleitet werden konnte.  
 
Nun kommen die zusätzlichen Regenerationstage noch hinzu. Mit dem in den Kinderta-
geseinrichtungen vorhanden Personal können diese bis zu maximal vier zusätzlichen 
Regenerationstage nicht aufgefangen werden.  
 
Die Stadtverwaltung sieht daher keine andere Möglichkeit als die Anzahl von derzeit 
maximal 28 definierten Schließtagen ab dem Kindergartenjahr 2022/2923 auf 30 zu 
erhöhen um die zusätzlichen Fehlzeiten der Mitarbeitenden auffangen zu können.  
 
In der aktuell gültigen Benutzungsordnung vom 01.09.2021 muss daher unter Punkt 
„8.1 Ferien und Schließtage“ die Anzahl der maximalen Schließtage angepasst werden.  
Neu werden die Schließtage von 28 auf maximal 30 erhöht (darin enthalten sind zwei 
pädagogische Tage). 
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